
Elternmitwirkung in der Schule

Wo ist sie geregelt? 

In den Schulgesetzen der Länder:

www.kmk.org/dokumentation/rechtsvorschriften-und-

lehrplaene-der-laender/uebersicht-schulgesetze.html



Elternmitwirkung in der Schule

Welche Möglichkeiten gibt es?



Grundsätze

Aus dem Schulgesetz (NRW):

Eltern können Vorschläge machen.

Eltern haben Anspruch auf Information.

Eltern haben ein Auskunfts- und Beschwerderecht.

Eltern haben das Recht auf eine begründete schriftliche 

Antwort.

Mitwirkung ist ehrenamtlich.

Eltern aus Migrantenfamilien sollen angemessen 

vertreten sein.



Gremien

An jeder Schule in NRW gibt es

Schulkonferenz,

Fachkonferenzen,

Schulpflegschaft,

Klassenpflegschaft (Jahrgangsstufenpflegschaft),

eventuell: Förderverein.



Förderverein

Wer? 

Alle interessierten Eltern, Lehrer(innen) & Schüler(innen)

Unterstützung bei Schulfesten

Renovierung und Verschönerung der Schule

Finanzielle Unterstützungeinzelner Schüler(innen)

Finanzielle Unterstützung bei Anschaffung von Material

…

Wofür: 



Gremien: Klassenpflegschaft

Wer? 

Alle Eltern einer Klasse

Hausaufgaben

Leistungsüberprüfungen

Klassenfahrten und Ausflüge

AGs

Erziehungsschwierigkeiten…

Mögliche Themen: 

� Vorsitzende(r), stellv. Vorsitz.



Gremien: Schulpflegschaft

Wer? 

Alle Klassenpflegschaftsvorsitzenden

Wahl der Elternvertreter(innen) für die Fachkonferenzen

Wahl der Elternvertreter(innen) für die Schulkonferenz

Information über Themen der Schulkonferenz

Anträge an die Schulkonferenz

Aufgaben: 



Gremien: Fachkonferenz

Wer? 

Alle Fachlehrer(innen) eines Faches 

Gewählte Eltern- und Schülervertreter (innen)

Schulinterner Lehrplan

Einführung neuer Lernmittel

Fachspezifische Schwierigkeiten

Aufgaben: 

Eltern- & Schülervertreter(innen) informieren sich, 

beraten, stellen Anträge



Gremien: Schulkonferenz

Aufgaben u. a.: 

Schulprogramm

Festlegung der beweglichen Feiertage

Einführung von Lernmitteln

Umfang und Verteilung der Hausaufgaben

Schulhaushalt

Wahl der Schulleiterin/des Schulleiters

Erlass einer Schulordnung

… (19 weitere Aufgaben)



Gremien: Schulkonferenz

Paritäten bis 31. Juli 2011

Gymnasium

Haupt- & 

Realschule

Grundschule

Schülerinnen 

und Schüler
Eltern

Lehrerinnen 

und Lehrer

1 :         1 :         0

3          : 2 :         1

2          : 1 :         1



Gremien: Schulkonferenz

Paritäten ab 1. August 2011

Gymnasium

Haupt- & 

Realschule

Grundschule

Schülerinnen 

und Schüler
Eltern

Lehrerinnen 

und Lehrer

1 :     1 :         0

1          : 1 :         1

1          : 1 :         1



Schulgesetz NRW § 62 (8)

„Schülerinnen und Schüler aus Migrantenfamilien und 
ihre Eltern sollen in den Mitwirkunsgremien angemessen 
vertreten sein.“



Die Realität

Mit russ. Migr.-hintergrund

Mit Migrationshintergrund

Ohne Migrationshintergrund

Gesamt

ElternvertreterSVSchüler

Genoveva-Gymnasium Köln-Mülheim

663

29%

71%

30%

10

20%

80%

0%

62

45%

55%

3%



Die Realität

Warum ist das so?

Was können wir tun?



Elternmitwirkung in der Schule

Barbara Sommer, 
ehem. Ministerin für Schule und Weiterbildung (NRW):

„Machen Sie es sich nicht zu einfach und überlassen Sie 

die Elternmitwirkung nicht anderen. Sie werden sehen, 

dass die Mitarbeit in den Gremien neben Arbeit auch 

Freude machen kann.“


